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RS OGH 1962/4/26 IIZR40/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1962

Norm

VersVG §12

VersVG §158

VersVG §159

Rechtssatz

Für eine Anwendung des Grundsatzes, daß die im Haftp5ichtprozeß hinsichtlich der Haftp5icht getro6ene

Entscheidung auch für die Parteien des Deckungsprozesses maßgebend ist, ist dort kein Raum, wo die Entscheidung

des Haftp5ichtprozesses o6engelassen hat, ob der dem Haftp5ichtkläger zuerkannte Schadenersatzanspruch auf

einem von der Deckungspflicht des Haftpflichtversicherers umfaßten Haftpflichtverhältnis beruht.

Veröff: VersR 1962,557
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